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VERFAHRENSVERMERKE

• Der Gemeinderat der Gemeinde Kirkel hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 1. Teil-
änderung des Bebauungsplanes „Südlich der oberen 
Burgstraße“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
1. Teiländerung des Bebauungsplanes wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§  2 Abs.1 
BauGB).

Kirkel, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister  

• Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes wird 
gem. §  13 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird eine 
Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
den gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH 
übertragen.

• Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§ 13 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom 15.01.2024 bis einschließlich 16.02.2024 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten  (§ 13 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öf-
fentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§  13 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 12.01.2024 von der Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  13 BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
16.02.2024 zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 

Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 6 BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Teilän-
derung des Bebauungsplanes nach § 9 Abs. 2b 
BauGB als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Kirkel, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister 

 

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die Teiländerung 
des Bebauungsplanes, bestehend aus der Plan-
zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Kirkel, den __.__.____

 ________________

Der Bürgermeister  

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen in den je-
weils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 221) (Ver-
fahren), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 
394) (Satzung).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 

vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 
(Amtsbl. I S. 204) (Verfahren), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. 
I S. 1119) (Satzung).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Mai 
2023 (Amtsbl. I 762).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 BauNVO

 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
 
 Zulässig sind:

 

 
 Ausnahmsweise zulässig sind:

 Unzulässig sind:

Siehe Plan.

Gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

Gem. §§ 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i. V. m. §§ 1 Abs. 5 
und 6 Nr. 1 BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

2. ÜBERBAUBARE UND NICHT  
 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M.  

§ 23 ABS. 3 BAUNVO
Siehe Plan. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 
3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile die 
Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
definierten Standortes zu errichten. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der in 
dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z. B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

Zu untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen 
gehören auch Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien.

3. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Naturnahe Gestaltung der Freiflächen: Die 

Freiflächen sind möglichst naturnah zu bepflanzen (z. 
B. Anlage von Blühflächen mit für Insekten geeigneten 
Saatmischungen).

Nist- und Quartierhilfen: Für den möglichen Verlust 
von Brutstätten sind Nist- und Quartierhilfen für Vögel, 
Fledermäuse und entsprechende Tierarten an den 
Gebäuden innerhalb des Geltungsbereiches aufzuhän-
gen bzw. aufzustellen.

Insektenfreundliche Beleuchtung: Innerhalb des 
Plangebietes ist eine insektenfreundliche Beleuchtung 
im Sinne von § 41a BNatSchG umzusetzen.

4. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

Die 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Südlich der oberen Burgstraße“ ersetzt den Bebauungsplan 
„Südlich der oberen Burgstraße“ (2012) lediglich durch die hier getroffenen Regelungsinhalte. Die üb-
rigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Südlich der oberen Burgstraße“ bleiben hiervon unberührt.

Dies gilt auch für die örtlichen Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

PLANGEBIET

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage Kernplan: 20.09.2023

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blatt-
schnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde 
gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung 
beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die 
aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL

BEBAUUNGSPLAN „SÜDLICH DER OBEREN BURGSTRASSE“ (2012)

Quelle: Gemeinde Kirkel

• Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB teilgeändert. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 
BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es grundsätzlich verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurz-
umtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen.

• Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDSchG) wird hingewiesen. 
Zudem wird auf § 28 SDSchG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren Bauvorhaben 
Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Bodenschutzgesetz 
(SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner Funktion als Untere Boden-
schutzbehörde zu informieren.

• Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
mehr zur Gefahr von Bauvorhaben zur Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfunden. Dies ist im Zuge der wei-
teren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder eine Klärung durch eine zu beauftra-
gende Fachfirma herbeizuführen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von Starkregen-
ereignissen) einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko 
durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen. Besonderer Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Bau-
durchführung und bis hin zur endgültigen Begründung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer 
zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer 
Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu tref-
fen.

• Innerhalb des Plangebietes befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien ver-
mieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Ka-
belschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können.
Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Stelle der Deutschen Tele-
kom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest einzuholen. 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

• Das Plangebiet befindet sich 150 m südlich der Burg Kirkel. Aus diesem Grund ist mit Resten mittelalterlicher Bau-
ten und weiterer zugehöriger, archäologischer Befunde zu rechnen. Deshalb sind sämtliche Erdarbeiten in der Pla-
nungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 SDSchG; hier ist das Einvernehmen mit 
dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur 
dann hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten präventiv zunächst großflächige Untersuchungen 
und Ausgrabungen unter Leitung eines Archäologen / einer Archäologin durchgeführt werden. Die präventiven Unter-
suchungen umfassen zunächst geophysikalische Messungen und Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern 
nach Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgend Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für 
die konservatorische Sicherung und Dokumentation der Befunde und Funde der Verursacher gem. § 16 Abs. 5 SDSchG 
im Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat.

• Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien und Gesetze ist im Bauamt der Gemeinde Kirkel möglich.
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH 
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB und § 4 BauNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB ; § 23 ABS. 3 BAUNVO)

Trinkwasserschutzgebiet
• Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III des mit Verordnung vom 12.06.2003 festgesetz-

ten Trinkwasserschutzgebietes “Kirkel-Neuhäusel“ (C 63), zu Gunsten der Gemeindewerke Kirkel GmbH.
• Durch die beabsichtigte Nutzung und Bebauung werden voraussichtlich keine Verbotsbestimmungen der 

geltenden Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) berührt. Im Rahmen der späteren Umsetzung von Bau-
maßnahmen ist jedoch deren Vereinbarkeit mit den Anforderungen bzw. den Vorschriften der Wasserschutz-
gebietsverordnung zu überprüfen.

• Brunnenbohrungen sowie Erdwärmesonden sind nicht genehmigungsfähig. Die Genehmigungsfähigkeit von 
Erdwärmekollektoren ist im Einzelfall zu prüfen.

• Für die Ausführung vorgesehener Sauberkeits-, Trag- oder Dränschichten, für die Verfüllung von Arbeitsräu-
men (Kanalgräben, Baugruben usw.) sowie für den Unter- und Oberbau von Verkehrs- und Parkflächen darf 
nur Material verwendet werden, das keine auslaugbaren wassergefährdenden Bestandteile enthält (geeig-
netes Naturmaterial) bzw. Material, das die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung einhält.

• Sofern eine Gründung von Bauwerken mittels Bohrpfählen erfolgen sollte und diese in den Grundwasserho-
rizont reichen, stellt die Maßnahme einen Benutzungstatbestand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) dar, der gemäß § 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis nach § 10 WHG bedarf. Zuständig für die 
Erteilung der Erlaubnis ist das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als oberste Wasserbehörde (§ 
103 Abs. 2 Nr. 1 Saarländisches Wassergesetz - SWG).

Denkmalschutz
• Das Plangebiet befindet sich 150 m südlich der Burg Kirkel. Aus diesem Grund ist mit Resten mittelalterli-

cher Bauten und weiterer zugehöriger, archäologischer Befunde zu rechnen. Deshalb sind sämtliche Erd-
arbeiten in der Planungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 SDSchG; 
hier ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), wobei davon 
auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur dann hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbei-
ten präventiv zunächst großflächige Untersuchungen und Ausgrabungen unter Leitung eines Archäologen / 
einer Archäologin durchgeführt werden. Die präventiven Untersuchungen umfassen zunächst geophysikali-
sche Messungen und Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, sofern nach Rechtsgutabwägung erforder-
lich, auch nachfolgend Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Siche-
rung und Dokumentation der Befunde und Funde der Verursacher gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen hat.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME  
GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB


